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Die Höhen beziehen sich auf DHHN 2016.

Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass das dargestellteBaugelände frei von unterirdischen Leitungen und Bauwerken ist.Sofern der Plan nicht innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung verwendetwird, ist eine Überprüfung insbesondere der Höhenangaben erforderlich.

Höhenstatus : 170     Lagestatus : 489
Die Kanalangaben bedürfen der Überprüfung durch das Tiefbauamt.

Dieser Plan darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Planverfassers nichtveröffentlicht, vervielfältigt, geändert oder in sonstiger Weise anderweitig verwendet werden.
Der Name des Planverfassers des Bestandsplanes muss auf allen Plänen angegeben sein:
Anfertigung des Bestandsplanes durch:Öffentlich bestellte VermessungsingenieurinDipl. Ing. Sonja Gütz
www.vermessung-guetz.de
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Grundstücksentwicklung am Schwanteich
Bahnhofsstraße,    52428 Jülich

Lageplan

Nachbarschaftsschützend sind im Sinne von 
Bellchtungen, Verschattungen etc. die einzuhaltenden 
Abstandsflächen. Betragen nach § 6 Abs. 5 BauO NRW 
in einem Kerngebiet 0,25 H, mindestens jedoch 3 m. Zu  
angrenzenden anderen Baugebieten gilt die jeweils 
größere Tiefe der Abstandsflächen; also 0,4 H.

Auf Flächen zur Errichtung von oberirdischen 
Stellplätzen auf den privaten Baugrundstücken sind je 
3 Stellplätze mindestens 1 standortgerechter, 
heimischer Laubbaum zu pflanzen, fachgerecht zu 
pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu 
ersetzen. Die zu begrünenden Baumscheiben dürfen 
eine Mindestgröße von 6 qm nicht unterschreiten.

Befestigung von Stellplätzen

Zur Befestigung der ebenerdigen Stellplätze sind nur 
versickerungsfähige Materialen (z.B. offenporiges 
Pflaster; Rasengittersteine) zulässig. Davon 
ausgenommen sind Zufahrten von Stellplätzen und 
Rangierflächen.
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